
Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Krejci Lager & Umschlagbetriebs GmbH 

Beklagte: Olbrich Transport und Logistik GmbH 

Vorlagefrage: 

Ist ein Vertrag über die Lagerung von Waren ein Vertrag über 
die „Erbringung von Dienstleistungen“ im Sinne von Art 5 Abs 
1 lit b der Verordnung Nr. 44/2001 ( 1 ) des Rates vom 
22.12.2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die An
erkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- 
und Handelssachen (EuGVVO)? 

( 1 ) ABl. 2001, L 12, S. 1. 

Vorabentscheidungsersuchen des Cour constitutionnelle 
(Belgien), eingereicht am 22. Oktober 2012 — Institut 
professionnel des agents immobiliers (IPI)/Geoffrey 

Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte 

(Rechtssache C-473/12) 

(2013/C 26/36) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Vorlegendes Gericht 

Cour constitutionnelle (Verfassungsgerichtshof) 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) 

Beklagte: Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte 

Vorlagefragen 

1. Ist Art. 13 Abs. 1 Buchst. g in fine der Richtlinie 
95/46/EG ( 1 ) des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum 
freien Datenverkehr dahingehend auszulegen, dass es den 
Mitgliedstaaten freisteht, eine Ausnahme von der in Art. 
11 Abs. 1 erwähnten Verpflichtung zur unmittelbaren In
formation vorzusehen, wenn dies zum Schutz der Rechte 
und Freiheiten anderer notwenig ist, oder unterliegen die 
Mitgliedstaaten diesbezüglichen Beschränkungen? 

2. Fallen die Berufstätigkeiten von Privatdetektiven, die durch 
das innerstaatliche Recht geregelt werden und im Dienste 
von Behörden ausgeübt werden, die dazu ermächtigt sind, 
jeden Verstoß gegen die Bestimmungen zum Schutz einer 
Berufsbezeichnung und zur Organisation eines Berufs bei 
den Gerichtsbehörden anzuzeigen, je nach den Umständen, 
unter die Ausnahme im Sinne von Art. 13 Abs. 1 Buchst. d 
und g in fine der vorerwähnten Richtlinie? 

3. Ist im Falle der verneinenden Beantwortung der zweiten 
Frage Art. 13 Abs. 1 Buchst. d und g in fine der vorerwähn
ten Richtlinie vereinbar mit Art. 6 Abs. 3 des Vertrags über 
die Europäische Union, insbesondere mit dem Grundsatz der 
Gleichheit und Nichtdiskriminierung? 

( 1 ) ABl. L 281, S. 31. 

Vorabentscheidungsersuchen des Verwaltungsgerichtshofs 
(Österreich) eingereicht am 22. Oktober 2012 — Schiebel 

Aircraft GmbH 

(Rechtssache C-474/12) 

(2013/C 26/37) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Beschwerdeführerin: Schiebel Aircraft GmbH 

Belangte Behörde: Bundesminister für Wirtschaft, Familie und 
Jugend 

Vorlagefrage 

Steht das Unionsrecht, insbesondere die Art. 18, 45 und 49 in 
Verbindung mit Art. 346 Abs. 1 lit. b AEUV, einer nationalen 
Vorschrift eines Mitgliedstaats wie jener im Ausgangsverfahren 
anzuwendenden Regelung entgegen, wonach die Mitglieder der 
zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organe oder der ge
schäftsführungs- und vertretungsbefugte Gesellschafter von ge
werbetreibenden Gesellschaften, die das Gewerbe des Handels 
mit militärischen Waffen und militärischer Munition und der 
Vermittlung des Kaufes und Verkaufes militärischer Waffen 
und militärischer Munition ausüben wollen, die österreichische 
Staatsbürgerschaft besitzen müssen und die Staatsangehörigkeit 
zu einem anderen Mitgliedstaat des EWR nicht ausreicht? 

Vorabentscheidungsersuchen des Fővárosi Törvényszék 
(Ungarn), eingereicht am 22. Oktober 2012 — UPC DTH 
Sárl/Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese 

(Rechtssache C-475/12) 

(2013/C 26/38) 

Verfahrenssprache: Ungarisch 

Vorlegendes Gericht 

Fővárosi Törvényszék
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Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: UPC DTH S.á.r.l. 

Beklagter: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese 

Vorlagefragen 

1. Kann Art. 2 Buchst. c der Rahmenrichtlinie, d. h. der Richt
linie 2002/21/EG ( 1 ) des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 7. März 2002 in der Fassung der Richtlinie 
2009/140/EG ( 2 ) des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. November 2009, dahin ausgelegt werden, dass als 
elektronische Kommunikationsdienste solche Dienste ein
zustufen sind, in deren Rahmen der Diensteanbieter im Aus
tausch für eine Gegenleistung die Zugangsberechtigung zu 
einem aus Radio- und Fernsehprogrammen bestehenden 
Programmpaket, das über Satellit verbreitet wird, gewähr
leistet? 

2. Kann der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union dahin ausgelegt werden, dass sich der Grundsatz 
der Dienstleistungsfreiheit zwischen den Mitgliedstaaten auf 
die in Frage 1 beschriebene Dienstleistung erstreckt, soweit 
es sich um eine von Luxemburg aus in das Gebiet Ungarns 
erbrachte Dienstleistung handelt? 

3. Kann der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union dahin ausgelegt werden, dass im Fall der in Frage 1 
beschriebenen Dienstleistung das Bestimmungsland der 
Dienstleistung befugt ist, die Erbringung solcher Dienstleis
tungen dadurch einzuschränken, dass es vorschreibt, dass 
der Dienst in das Register des Mitgliedstaats eingeschrieben 
und als Zweigniederlassung oder selbständiges Rechtssubjekt 
niedergelassen sein muss und darauf besteht, dass eine sol
che Dienstleistung nur über eine dafür errichtete Zweignie
derlassung oder ein zu diesem Zweck errichtetes selbständi
gen Rechtssubjekts erbracht werden darf? 

4. Kann der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union dahin ausgelegt werden, dass das Verwaltungsverfah
ren in Bezug auf die in Frage 1 beschriebenen Dienstleistung 
— unabhängig davon, in welchem Mitgliedstaat das die 
Dienstleistung erbringende Unternehmen tätig oder einge
tragen ist — von der Behörde des Mitgliedstaats durchzufüh
ren ist, die die Rechtshoheit infolge des Orts der Dienstleis
tung hat? 

5. Kann Art. 2 Buchst. c der der Richtlinie 2002/21/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 
(Rahmenrichtlinie) in der Weise ausgelegt werden, dass die 
in Frage 1 beschriebene Dienstleistung als elektronischer 
Kommunikationsdienst zu qualifizieren ist, oder ist die in 
Frage 1 dargestellte Dienstleistung als unter Verwendung 
eines Zugangsberechtigungssystems im Sinne von Art. 2 
Buchst. f der Rahmenrichtlinie erbrachter Zugangsberechti
gungsdienst zu qualifizieren? 

6. Können nach alledem die einschlägigen Vorschriften dahin 
ausgelegt werden, dass der Erbringer der in Frage 1 beschrie
benen Dienstleistung infolge der Gemeinschaftsregelung als 
Erbringer elektronischer Kommunikationsdienste zu qualifi
zieren ist? 

( 1 ) Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 7. März 2002 über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für 
elektronische Kommunikationsnetze und -dienste (Rahmenrichtlinie) 
(ABl. L 108, S. 33). 

( 2 ) Richtlinie 2009/140/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. November 2009 zur Änderung der Richtlinie 2002/21/EG 
über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kommuni
kationsnetze und -dienste, der Richtlinie 2002/19/EG über den Zu
gang zu elektronischen Kommunikationsnetzen und zugehörigen 
Einrichtungen sowie deren Zusammenschaltung und der Richtlinie 
2002/20/EG über die Genehmigung elektronischer Kommunikati
onsnetze und -dienste (ABl. L 337, S. 37). 

Vorabentscheidungsersuchen des Bundespatentgerichts 
(Deutschland) eingereicht am 24. Oktober 2012 — Hogan 

Lovells International LLP gegen Bayer CropScience K.K. 

(Rechtssache C-477/12) 

(2013/C 26/39) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Bundespatentgericht 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Hogan Lovells International LLP 

Beklagte: Bayer CropScience K.K. 

Vorlagefrage 

Kommt es für die Anwendung des Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe 
b Verordnung (EG) Nr. 1610/96 ( 1 ) ausschließlich auf eine Ge
nehmigung für das Inverkehrbringen gemäß Artikel 4 der Richt
linie 91/414/EWG oder Artikel 8 Absatz 1 der Richtlinie 
91/414 an oder kann ein Zertifikat auch aufgrund einer Geneh
migung für das Inverkehrbringen gemäß Artikel 8 Absatz 4 der 
Richtlinie 91/414 erteilt werden? 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 1610/96 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. Juli 1996 über die Schaffung eines ergänzenden 
Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel; ABl. L 198, S. 30.
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